




Textliche Festsetzungen 

zum Bebauungsplan Nr. 9/3 Norf 
- Donaustraße - 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 20.10.1982 Es gilt die BauNVO 1977 

1. Planungsrechtliche Festsetzungen 

Die gemäß § 3 (3) BauNVO vorgesehene Ausnahme wird gem. § 1 (6) 1 derselben VO nicht Be-
standteil des Bebauungsplanes. In den ein- u. zweigeschossig ausgewiesenen WR-Gebieten sind 
gemäß § 3 (4) BauNVO nur Wohngebäude mit nicht mehr als zwei Wohnungen zulässig. 
Garagen u. Stellplätze sind nur auf den hierfür besonders ausgewiesenen Flächen zugelassen. 
Nebenanlagen gem.  14  (1) BauNVO sind nicht zulässig. 
Für die am südöstlichen Ende der Donaustr. zur Straße „Am Goldberg“ hin vorgesehene Haus-
gruppe (WR II ) ist gem. § 21a (2) BauNVO der jeweilige Flächenanteil der außerhalb des 
Baugrundstückes festgesetzten Garage ausnahmsweise der jeweiligen Grundstücksfläche hinzu-
zurechnen. 

Bauweise 
Gem. § 22 (4) der BaunutzungsVO wird für Teilbereiche eine von Abs. 1 abweichende Bauweise 
festgesetzt (besondere Bauweise - b). Danach ist in den entsprechenden Teilbereichen für die 
zweigeschossigen Reihenhausgruppen eine einseitige Grenzbebauung entsprechend der Plan-
eintragungen vorgesehen. 
Für die an die Reihenhausgruppen anschließende eingeschossige Bebauung wird eine Grenz-
bebauung untereinander u. eine solche im Anschluß an die zweigeschossige Bebauung vorge-
schrieben. 
Die einseitige Grenzbebauung betrifft nur die jeweiligen Endgrundstücke dieser Reihenhaus-
gruppen. Im übrigen gilt die „ geschlossene Bauweise“ im Sinne von § 22 Abs. 3 BauNVO. 

Lärmschutz 
Der gesamte Bereich wird wegen des v. d. Hauptverkehrsstr. u. d. Autobahn ausgehenden Ver-
kehrslärmes gem. § 9 (1) 24 BBauG als „Fläche für besondere Vorkehrungen zum Schutz vor 
Lärmbelästigungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes“ festgesetzt. 
In den Aufenthaltsräumen v. Gebäuden dürfen die Anhaltswerte f. Innengeräuschpegel der VDI-
Richtlinie 2719 – Ausgabe Okt. 1973 – nicht überschritten werden. 
Der erforderliche passive Schallschutz ist graphisch als Erläuterung d. textl. Festsetzungen dar-
gestellt: 

Rot gekennzeichnete Gebäudefronten: 
Es sind in Wohn- und Schlafräumen Fenster der Schallschutzklasse 2 einzubauen u.f. 
bewohnbare Dachgeschosse die Dachstühle entsprechend schalldämmend auszuführen. 

Gelb gekennzeichnete Gebäudefronten: 
Es sind in Wohn- und Schlafräumen Fenster der Schallschutzklasse 1 einzubauen u.f. 
Dachgeschosse die Dachstühle entsprechend schalldämmend auszuführen. 

2. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

Um ein gestalterisch befriedigendes Gesamtbild zu erreichen, werden aufgrund § 103 (3) d. Bau-
ordnung NW in der Fassung vom 15.07.1976 (GV NW S. 264) in Verbindung mit § 9 (4) BBauG u. 
§ 4 der ersten DurchführungsVO zum BBauG v. 29.11.1960 (GV NW S. 433) i.d. Fassung der VO 
v. 21.04.1970 (GV NW S.229) folgende bauordnungsrechtl. (gestalterische) Festsetzungen 
Bestandteil des Bebauungsplanes: 



Außenwände 
Sämtl. Außenwände sind in Ziegelroh- oder Ziegelverblendbauweise, zeilenweise einheitl. weiß bis 
gelb auszuführen. Bei einheitl. Ausführung ist Kalksandsteinmauerwerk im gesamten Wohnbereich 
gestattet. 
Einzelne andersartige Fassadenteile in Beton, Waschbeton, Schiefer, Putz oder Holz sind erlaubt, 
wenn sie sich dem Baukörper gestalterisch anpassen. 

Dächer 
Dachaufbauten sind bis zu einer Gesamtlänge v. ½ d. Trauflänge u. Drempel bis zu 0,60 m Höhe 
zulässig. 

Garagen 
Die im Plan ausgewiesenen Garagengruppen (2 u. mehr Einheiten) sind in Ziegelrohbau- oder 
Ziegelverblendbauweise mit Flachdach zu errichten. Die Verwendung von Kalksandsteinmauer-
werk ist nur für städtebaulich zusammenhängende Baugruppen gestattet. Weithin gelten folgende 
Festsetzungen: 

Außenmaße: 3,00 x 6,00 m 
Pfeilerbreite: 62,5 cm, am Ende 31,5 cm 
Höhe des Mauerwerks: = Türhöhe: 212,5 cm 
Sockelhöhe: = Oberkante Fußboden: mind. 10 cm über Straßenhöhe 
Umlaufender Sichtbetonbalken: Höhe 32,5 cm einhtl. weiß oder hellgrau gestrichen 
Sichtblende des Abdeckbleches: Höhe 7 cm 
Dachentwässerung: innen 
Tore: in Konstruktion, Material u. Anstrich einheitlich 

Abweichungen von den angegebenen Maßen u.d. Verwendung v. Fertigbauteilen sind nur grup-
penweise einheitlich zulässig. 

Außenanlagen 
Die im Plan als „Art der Einfriedigung“ gekennzeichnete Flächen sind zur öffentl. Verkehrsfläche 
hin nur durch einen Rasenkantstein zu begrenzen. 

Straßenseitige Einfriedigung 
Waldlattenzaun, max. 0,80 m hoch; außerdem sind Mauern 0,80 m hoch zulässig. 

Rückw. u. seitl. Einfriedigung zw. Hausgärten u. zu Grünflächen 
Maschendraht max. 0,80 m hoch; außerdem sind Waldlattenzäune 0,80 m hoch zulässig. 

Sonstige Einfriedigungen 
Zwischen den Garagen an der Kruppstraße ist einheitlich eine Pergola als Verbindung zugelassen; 
die Garagenvorplätze sind nicht einzufriedigen. 
Terrassentrennwände sind bis zu 3,00 m Länge und 2,00 m Höhe zulässig und gruppenweise ein-
heitl. in Holzkonstruktion oder Metallrahmen mit Glasfüllung zugelassen. 

Die aufgrund der Änderung Ratsbeschlusses vom 28.01.1982 geänderten Festsetzungen, 
wurden in den Text eingearbeitet. 
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